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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

19.02.2002 

Geschäftszahl 

2000/14/0025 

Rechtssatz 

In der Begründung einer als Bescheid zu qualifizierenden Einleitungsverfügung nach § 83 Abs 1 FinStrG ist 
darzulegen, von welchem Sachverhalt die Finanzstrafbehörde ausgegangen ist und welches schuldhafte 
Verhalten dem Beschuldigten vorgeworfen wird. Der Verdacht muss sich sowohl auf den objektiven als auch auf 
den subjektiven Tatbestand erstrecken (Hinweis E 20.1.1999, 98/13/0120). 


